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Stadt Schmölln                                                              Schmölln, 18.05.2021 

           
- Stadtrat Schmölln   - 

Vorl.-Nr.: V 0442/2021 
 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
 
 
 
Betreff:   Kriterienkatalog Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen in der Stadt Schmölln 
 
Einreicher:  Bürgermeister  
  

Beratungsfolge 30. Technischer Ausschuss  17.05. 2021 
 

Abstimmung 

  Ja-Stimmen 13 

  Nein-Stimmen   0 

  Stimmenthaltung   0 

Beratungsstatus nichtöffentlich / vorberatend 
 

  
  

Beratungsfolge 22. Sitzung des Stadtrates  27.05. 2021 
 

Abstimmung 

  Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus öffentlich / beschließend 
 

  
 
Beschlussvorschlag: 
 

 Der Stadtrat Schmölln beschließt den in der Anlage befindlichen  
 
 
Kriterienkatalog für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen auf dem Gebiet 
der Stadt Schmölln. 
 
 
Sachdarstellung: 
 
 
Im vergangenen halben Jahr wurden mehrere Anträge an die Stadtverwaltung Schmölln 
herangetragen, um Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen zu errichten. Drei Interessenten stellten 
ihre geplanten Projekte bereits im Technischen Ausschuss vor. 
 
Um die globalen Klimaschutzziele zu erreichen, wurde vom Stadtrat mit dem Beschluss B 
0336/2019 vom 04.04.2019 das Handlungsprogramm im Rahmen der Global Nachhaltigen 
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Kommune für den Städteverbund Schmölln-Gößnitz beschlossen.  
In diesem Handlungsprogramm wurde u.a. festgeschrieben, dass die im Städteverbund 
Schmölln-Gößnitz verbrauchte Elektroenergie im Jahr 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbaren 
Energien auf dem Gebiet der beiden Kommunen erzeugt wird.  
Aktuell werden in der Stadt Schmölln ca. 75 Prozent der verbrauchten Elektroenergie durch 
erneuerbare Energieträger abgedeckt. 
Durch den bevorstehenden Rückbau von Windenergieanlagen und den Verzicht auf den 
Neubau neuer Windenergieanlagen ist der Ausbau der Photovoltaik unausweichlich. 
 
Bisher konnte den potentiellen Investoren noch keine abschließende Stellungnahme der Stadt 
Schmölln zu den vorgeschlagenen Projekten gegeben werden. 
Es ist somit eine Notwendigkeit und Pflicht der Stadt, den Interessenten klare Vorgaben zu 
geben, an denen ihre Projekte gemessen werden können. 
 
 
 
 
 
 
Sven Schrade      
Bürgermeister      
 
 
Anlage:  Kriterienkatalog 
 
Verteiler: RIS, file://I:\allgemeines\Stadtrat\öffentlich\1.Stadtrat 


